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Gemeinde Westoverledingen 
 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes V 30  
„Kindergarten Völlenerkönigsfehn an der Papenburger 
Straße“ in der Ortschaft Völlen, Ortsteil Völlenerkönigsfehn 
bei gleichzeitiger Teilaufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 3 „Schützenplatz Völlenerkönigs-
fehn“ hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 1  
 
 
Berücksichtigung der Stellungnahmen 
 
aus der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 07.11.2023 
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Übersicht über die vorliegenden Stellungnahmen 

Nachfolgend werden die Inhalte der vorliegenden Stellungnahmen, soweit sie Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken enthalten, wiedergegeben und Vorschläge zur Berücksichti-
gung gemacht. Der Inhalt von Stellungnahmen ohne Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken wird nicht wiedergegeben.  
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STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE DER BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

1. Öffentlichkeit vom 19.09.2023 

 Da an der Papenburger Straße bereits Schwierigkeiten mit 
dem Abfluss des anfallenden Oberflächenwassers beste-
hen, sollte geprüft werden, ob das zukünftig anfallende Re-
genwasser des neuen Kindergartens nicht über den östlich 
liegenden Völlenerkönigsfehner Zugschloot, Gewässer II. 
Ordnung, abgeführt werden kann. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Abführung des Regenwassers wurde von einem Fachbüro ge-
plant. Hierbei stellte sich heraus, dass die technisch und vom Auf-
wand her günstigste Lösung in der Ableitung in den Graben westlich 
der K 24 „Papenburger Straße“ besteht. Voraussetzung für die ord-
nungsgemäße Oberflächenentwässerung sind kleine wasserbauli-
che und Unterhaltungsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets im 
Nahbereich der K 24. 

Die Angaben zur Oberflächenentwässerung in der Begründung 
werden zum Entwurf ergänzt. 

 
 

2. Ortsrat Völlen vom 27.09.2023 

2.1.  Der Ortsrat Völlen hat über den Vorentwurf des Bebauungs-
planes V 30 am 27.09.2023 beraten. 

Für die Planung werden keine / folgende Anregungen gege-
ben: 

Druckampel an der Papenburger Straße in unmittelbarer 
Nähe der Zufahrt Kindergarten aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens. 

De Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Er ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die Aufstellung einer 
Druckampel an der Kreisstraße wird von der Gemeindeverwaltung 
dem Landkreis Leer zur Prüfung vorgelegt 
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2.2.  Es muss Lösung für Entwässerung des Grundstücks gefun-
den werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Oberflächenentwässerungskonzept wurde im Rahmen der Bau-
leitplanung erarbeitet. Dieses muss vom Landkreis Leer genehmigt 
werden. 

2.3.  Prüfung der Möglichkeit einer weiteren Zuwegung zum Kin-
dergarten im hinteren Grundstücksbereich. 

Eine weitere Zuwegung zum Kindergarten vom Dachsweg ist 
schwerlich umzusetzen, da die Gemeinde Westoverledingen nicht 
Eigentümerin der notwendigen Flächen ist. 

Eine verkehrssicher Zuwegung wäre mit der Aufstellung einer Druck-
ampel an der Kreisstraße sichergestellt. 

 
 

3. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover vom 02.10.2023 

3.1.  Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfol-
gen, verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® Karten-
server. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundver-
hältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersu-
chungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts 
sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu be-
achten. 

3.2.  In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange ha-
ben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Westoverledingen 

Bebauungsplan Nr. V 30 „Kindergarten Völlenerkönigsfehn an der Papenburger Straße“ in der Ortschaft Völlen- Abwägung zum Vorentwurf 

 

Hinweise, Anregungen, Bedenken Inhaltliche Einschätzung und Vorschläge 
zur Berücksichtigung 

 

Thalen Consult GmbH -  Urwaldstraße 39 - 26340 Neuenburg  -  T 04452 916-0  -  F 04452 916-101 - E-Mail: info@thalen.de  -  www.thalen.de 

7/26 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Kon-
flikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ablei-
ten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstan-
des erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als 
parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch 
auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige 
nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbe-
zogene Untersuchungen. 

 
 

4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Bonn vom 31.08.2023 

 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
werden Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. 

Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5. EWE Netz GmbH, Oldenburg vom 05.09.2023 

5.1.  Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der 
EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) 
und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und 
dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder ander-
weitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei den genannten Leitungen handelt es sich um Hausanschlüsse, 
die im Zuge von Baumaßnahmen nötigenfalls angepasst werden 
können. Die Hauptleitungen liegen außerhalb des Plangebiets und 
bleiben von der vorliegenden Planung unberührt. 

5.2.  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer An-
passung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseiti-
gung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Verset-
zung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür 
die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls 
notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen 
Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für 
Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversor-
gungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. 
Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich 
sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 
6 m x 4 m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen 
frühzeitig mit einzubinden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und die Bauausführung und sind in 
diesem Rahmen zu beachten. 
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Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechni-
sches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im Schwer-
punkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch 
Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind 
von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE 
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger 
und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kos-
tentragung vertraglich geregelt. 

5.3.  Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder 
Anregungen vorzubringen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5.4.  Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzube-
ziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für 
den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind bei-
spielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und 
die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen 
wesentliche Faktoren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die EWE wird am laufenden Verfahren weiter beteiligt. 

5.5.  Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verän-
dern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich 
über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Verände-
rungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbe-
stand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfahren der Planaus-
kunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu 
Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes 
kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit 
über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigen-
den Anlagen über unsere Internetseite […]. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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6. Avacon Netz GmbH (DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG), Salzgitter vom 30.08.2023 

6.1.  im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen 
von Avacon Netz GmbH/ Avacon Wasser / WEVG GmbH & 
Co KG. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

6.2.  Bitte beachten Sie, dass ihre Markierung dem Auskunftsbe-
reich entspricht und dieser einzuhalten ist. 

Achtung: Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsan-
lagen liegen, die nicht in der Rechtsträgerschaft der oben 
aufgeführten Unternehmen liegen. Bei Rückfragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

7. TenneT TSO GmbH, Lehrte vom 06.09.2023 

7.1.  Das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns 
wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung von uns 
eingeleitet oder beabsichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.2.  Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, 
uns an diesem Verfahren nicht weiter zu beteiligen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die TenneT wird auf eigenen Wunsch am laufenden Verfahren nicht 
weiter beteiligt. 
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8. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),  
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Hannover (LGLN) vom 13.09.2023 

8.1.  Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere 
Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf auf-
merksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahren-
abwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung 
zuständig sind.  

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine histori-
sche Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die 
Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition 
ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat 
nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bau-
leitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszu-
werten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nieder-
sächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskosten-
gesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

8.2.  Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt 
derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab Antragstellung. Da 
diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmi-
gung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht ver-
fügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzei-
tige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung 
durchgeführt werden soll, bitte ich um entsprechende 
schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des An-
tragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über 
folgenden Link abrufen können […] 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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8.3.  Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe 
beigefügte Kartenunterlage):  

Empfehlung: Luftbildauswertung 

Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht 
vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung 
durchgeführt. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampf-
mittel. 

 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus 
der Zeit vor der Einführung des Kampfmittelinformationssys-
tems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht einge-
flossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entspre-
chen. Sie können natürlich trotzdem von den Kommunen in 
eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

[Anm.: Die genannte Karte wird hier aus Platzgründen nicht 
abgebildet. Sie kann bei der Gemeindeverwaltung eingese-
hen werden.] 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Luftbildauswertung wurde von der Gemeinde am 13.09.2023 in 
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

8.4.  Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellung-
nahme, zur Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben in 
dieser Angelegenheit zu. 

Der Bitte wird entsprochen. 

Der KBD wird erst bei Planungsänderungen oder Neuplanungen 
wieder beteiligt. 
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9. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Katasteramt Aurich vom 05.09.2023 

9.1.  Zu dem Entwurf des o. g. Bebauungsplanes wird wie folgt 
Stellung genommen: 

Im Hinblick auf die spätere erforderliche vermessungs- und 
katastertechnische Bescheinigung nach Absatz 41.3 VV-
BauGB (Rderl.d. Nds.SozM i.d.F. v. 18.04.1996 Nds. MBL. 
S. 835) weise ich nachrichtlich noch auf Folgendes hin: 

Die Planunterlage für den Bauungsplanentwurf entspricht 
nicht dem aktuellen Inhalt des Liegenschaftskatasters (Flur-
stücksbezeichnungen) und ist nicht vom Katasteramt gefer-
tigt worden. Es kann daher nicht beurteilt werden, ob die 
Planunterlage den Anforderungen des oben genannten Er-
lasses entspricht. Die vermessungs- und katastertechnische 
Bescheinigung durch das Katasteramt kann daher nicht zu-
gesagt werden. 

Die Hinweise werden beachtet. 

 

Für die Satzungsfassung wird eine bescheinigungsfähige Planunter-
alge verwendet werden. 

9.2.  Gegen den Entwurf bestehen keine weiteren Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

10. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Aurich vom 05.09.2023 

10.1.  Seitens der NLStBV-GB Aurich bestehen gegen die o. g. 
Bauleitplanung keine Bedenken.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

10.2.  Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf 
Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um 
Übersendung einer Ablichtung der gültigen Bauleitplanung. 

Der Bitte wird entsprochen. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird die Gemeinde die nebenste-
hend angeforderten Unterlagen übersenden. 
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11. Landkreis Leer vom 02.10.2023 

11.1.  Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die vorgelegte Planung. Meine 
diesbezüglichen Belange werden ausreichend berücksich-
tigt und können so in die weiteren Verfahrensschritte über-
nommen werden. 

Der Ausgleich des Kompensationsbedarfs von 8.420 Wert-
einheiten in einem privaten Kompensationspool (Gemar-
kung Flachsmeer, Flur 11, Flurstücke 12, 17 und 18) kann 
anerkannt werden. Die Anforderungen an dortige Kompen-
sationsmaßnahmen sind bereits in dem dafür durchgeführ-
ten Verfahren vollumfänglich geregelt und abgesichert. Die 
in der Begründung zum Bebauungsplan V 30 (Vorentwurf) 
dargelegte Kompensationsmaßnahme sollte ebenfalls in der 
Planurkunde selbst — zumindest als Hinweis — aufgeführt 
werden. 

Weitere Hinweise oder Anregungen werden aus natur-
schutzfachlicher Sicht nicht vorgebracht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zum Entwurf der Planzeichnung wird ein entsprechender Hin-
weis ergänzt. 

11.2.  Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht sind die 
Planunterlagen um folgende Angaben zu ergänzen: 

Die am 17.08.2023 von der Gemeinde Westoverledingen 
übersandte historische Erkundung ist als Anhang zu den 
Planunterlagen zu nehmen und die Ergebnisse der histori-
schen Erkundung sind in die Begründung mit aufzunehmen. 

Der Anregung wird teilweise entsprochen. 

Zum Entwurf wird die nebenstehend genannte historische Er-
kundung als Anhang der Begründung aufgenommen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind bereits in die Begründung 
(Kap. 11) aufgenommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
kein Altlastverdacht abgeleitet und weitere Untersuchungen daher 
nicht für erforderlich gehalten wurden. 

11.3.  Aus Sicht des Straßen- und Tiefbauamtes nehme ich wie 
folgt Stellung: 
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Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße 24 Im Abschnitt 20 
bei Station 0,030 bis innerhalb einer straßenrechtlichen 
Ortsdurchfahrt. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine vorhandene 
Verbindungsstraße zum örtlichen Feuerwehr- und Schützen-
haus, die wiederum an die „Papenburger Straße" (K 24) an-
bindet. 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. V 30 beste-
hen aus Sicht des Straßen- und Tiefbauamtes keine grund-
sätzlichen Bedenken. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

11.4.  Folgendes ist für die weitere Planung jedoch zu berücksich-
tigen: 

• Die Sichtfreihaltung gemäß RAL RASt 06 (Innerorts) im 
Einmündungsbereich der Kreisstraße 24 ist herzustellen 
und dauerhaft zu garantieren. 

• Der Straßenbaulastträger der Kreisstraßen ist von jeglicher 
Forderung, die aus der o. g. Bauleitplanung entstehen kann, 
freizustellen. Dies gilt insbesondere für die Verkehrslärmbe-
lästigung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet liegt mehr als 130 m östlich der K 24 „Papenburger 
Straße“. Insofern ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes von 
den nebenstehenden Hinweisen nicht betroffen. Sie sind im Rahmen 
der Grundstücksnutzung im Nahbereich der K 24 zu beachten. 

11.5.  Das Oberflächenwasser soll über das vorhandene Kanal-
netz abgeleitet werden. Vor Maßnahmenbeginn ist hydrau-
lisch zu überprüfen, ob das zusätzlich anfallende Nieder-
schlagswasser durch das vorhandene Kanalnetz aufgenom-
men werden kann, so dass die Straßenentwässerung der 
Kreisstraße 24 gewährleistet ist. Die hydraulische Überprü-
fung Ist vor Beginn der Maßnahme dem Straßen- und Tief-
bauamt vorzulegen. 

Die Hinweise werden beachtet. 

Ein Entwässerungskonzept wird parallel zum Bebauungsplan erar-
beitet. Die ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers wird 
gewährleistet. Dem Straßen- und Tiefbauamt wird der entspre-
chende wasserrechtliche Genehmigungsantrag zur Prüfung vorge-
legt werden. 

Die Angaben zur Oberflächenentwässerung in der Begründung 
werden zum Entwurf ergänzt. 
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11.6.  Aus denkmalrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stel-
lung: 

Baudenkmalpflegerische Belange:  
im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich 
keine Baudenkmale, die Im Verzeichnis der Kulturdenkmale 
der Gemeinde Westoverledingen geführt werden.  

Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Be-
denken gegen eine Bauleitplanung in dem Plangebiet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

11.7.  Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes V 30 „Kindergarten Völlenerkö-
nigsfehn an der Papenburger Straße" und die gleichzeitige 
Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 3 „Schützenplatz Völlenerkönigsfehn" keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11.8.  Aus planungsrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stel-
lung: 

1) Unter dem Punkt 7.5 auf S. 14 der Begründung finden 
sich Ausführungen zu der festgesetzten Fläche für die 
Erhaltung der Gehölze und des Grabens. Der Graben, 
der ausweislich der Ausführungen in der Begründung auf 
der Flurstücksgrenze verläuft, hat den Ausführungen ent-
sprechend eine Bedeutung für die lokale Oberflächenent-
wässerung, weshalb seine Erhaltung in Bestand und 
Funktion verbindlich vorgegeben wird. Eine Vorgabe 
bzw. Festsetzung dieses Inhalts kann allerdings nur ge-
troffen werden, wenn der zu beregelnde Bereich auch in-
nerhalb des Geltungsbereiches dieses B-Plans liegt. 
Dementsprechend sind die nachfolgenden Ausführun-
gen, dass aufgrund seiner geringen Ausmaße und weil er 

Der Anregung wird teilweise entsprochen. 

Zum Entwurf wird der Graben als Wasserfläche nachrichtlich 
übernommen, soweit er innerhalb des Plangebiets verläuft. Die 
Ausführungen in der Begründung werden entsprechend ange-
passt. 
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z .T_ auf dem Grundstück des (benachbart zum Plange-
biet liegenden) Sportplatzes liegt, keine zeichnerische 
Darstellung in der Planzeichnung erfolgt, widersprüchlich 
und aufzuklären. Es wird auch angegeben, dass eine 
zeichnerische Darstellung im gewählten Maßstab nur un-
zureichend erkennbar sei. Diesem Umstand könnte 
durch einen Vergrößerungsausschnitt des betreffenden 
Bereiches abgeholfen werden. In jedem Fall ist eine für 
die Oberflächenentwässerung bedeutsame Grabenstruk-
tur als Wasserfläche in den Planunterlagen festzusetzen. 

11.9.  2) Der als Fläche für Stellplätze und Verkehrsfläche festge-
setzte Bereich im süd-westlichen Plangebiet ist in seinen 
Grenzen von anderen Planzeichen zeichnerisch überla-
gert und insofern nicht eindeutig dem Plan zu entneh-
men. Hier bitte ich um eine deutlichere Festsetzung bzw. 
zeichnerische Darstellung. 

Der Anregung wird entsprochen. 

Die nebenstehend genannte zeichnerische Festsetzung wird 
zum Entwurf entsprechend angepasst. 

11.10.  3) Zu dem Hinweis Nr. 1 bitte ich zu ergänzen, dass die 
BauNVO 1990 in der Fassung vom 13.05.2017, bekannt 
gemacht am 21.11,2017, gilt. 

Der Anregung wird entsprochen. 

Zum Entwurf wird der nebenstehend genannte Hinweis ergänzt. 

11.11.  4) Durch diese Bauleitplanung wird der vorhabenbezogene 
B-Plan Nr. 03 teilweise überlagert. Dem Hinweis Nr. 12 
entsprechend tritt der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 03 
in den überlagerten Bereichen nach Rechtswirksamkeit 
des vorliegenden Bebauungsplans außer Kraft. Die Teil-
aufhebung ist in der weiteren Beschlussfassung jeweils 
explizit durch die Gemeindegremien mit zu beschließen 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die Gemeinde wird ihn bei der Beschlussfassung berücksichtigen. 

11.12.  Meine Stellungnahme aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht sowie aus wasserwirtschaftlicher Sicht konnte nicht 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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fristgerecht in diese Gesamtstellungnahme eingepflegt wer-
den. Ich werde meine Stellungnahme zu diesen Belangen 
kurzfristig nachreichen. 

Landkreis Leer vom 12.10.2023 

11.13.  Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann keine abschlie-
ßende Bewertung des o. g. Bebauungsplans erfolgen. Die 
Umweltauswirkung Lärm wurde insgesamt nicht ausrei-
chend behandelt und die Verträglichkeit bzw. Unbedenklich-
keit nicht ausreichend beschrieben und begründet. Die Un-
terlagen sind dementsprechend zum Verfahrensschritt der 
förmlichen Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zu ergänzen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde hat ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag gege-
ben. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in die Planung auf-
genommen. 

11.14.  Die Gemeinde Westoverledingen beabsichtigt im Ortsteil 
Völlenerkönigsfehn einen Kindergarten mit bis zu 5 Gruppen 
zu errichten. In der Begründung wird im Kapitel 13.2.1 rich-
tig aufgeführt, dass auch bei Bauleitplanungen die Anforde-
rungen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu beach-
ten sind und es wird richtigerweise auch auf den Schutz vor 
u. a. Lärmimmissionen (TA Lärm) verwiesen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

11.15.  Kapitel 13.4.1 befasst sich mit der Beschreibung der 
Schutzgüter Luft / Klima / Lärm. In der Bestandssituation 
können Lärmemissionen von der Nutzung der Sportanlage 
und der Feuerwehr, aber auch von dem Verkehr auf der Pa-
penburger Straße (K24) ausgehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein schalltechnisches Gutachten ist von der Gemeinde in Auftrag 
gegeben. 

11.16.  Meine Stellungnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
werde ich kurzfristig nachreichen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Landkreis Leer vom 06.11.2023 
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11.17.  Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen die 
Bauleitplanung keine grundsätzlichen Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11.18.  Das für die Planung berücksichtigte Gebiet liegt außerhalb 
eines Wasserschutzgebietes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11.19.  Im Rahmen der weiteren Planungen und Untersuchungen 
sind die Möglichkeiten der Niederschlagsbeseitigung zu be-
trachten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Einzelnen siehe die nachfolgenden Punkte. 

11.20.  Die Behandlung/Ableitung des anfallenden Oberflächenwas-
sers ist aufzuarbeiten, um sicherzustellen, dass eine ausrei-
chende Vorflut vorhanden Ist. Hierfür werden folgende Hin-
weise gegeben: 

• Die Regenwasserbewirtschaftung ist dezentral aus-
zurichten. Mit einer dezentralen Regenwasserbewirt-
schaftung kann dem Klimawandel mit den extremen 
Hoch- und Niedrigwässern begegnet werden. 

• Die Nutzung von Regenwasser ist zu fördern. Die 
Verdunstung von Regenwasser sowie die Grundwas-
serneubildungsrate sind zu begünstigen. Die 
Schmutzbelastung des Regenwassers ist gering zu 
halten. 

• Bei der Planung der Entwässerung sollte beachtet 
werden, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass offene 
Entwässerungsgräben vielfach nicht geräumt wer-
den, dafür überbaut, verbaut, verrohrt, verfüllt oder 
zugemüllt werden und es zu Problemen bei der Ent-
wässerung kommt. Hier sollte die Entwässerung über 
einen Regenwasserkanal erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Erarbei-
tung des o. g. Entwässerungskonzeptes beachtet. 
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• Das im Plangebiet anfallende Regenwasser, von 
dem kein Eintrag von Schadstoffen ausgeht, ist vor-
rangig zu versickern. Die Versickerungsfähigkeit des 
Bodens ist zu untersuchen. Ist keine Versickerung 
möglich, ist das anfallende Oberflächenwasser zu-
rückzuhalten und auf den natürlichen Abfluss gedros-
selt der vorhandenen Vorflut zuzuführen. Den hyd-
raulischen Berechnungen sind KOSTRA-Daten zzgl. 
des Toleranzbetrages zu Grunde zulegen (bei den 
technischen Berechnungen hierzu ist das Wieder-
kehrintervall / Regenhäufigkeit mit n= 0,1 und einem 
Toleranzzuschlag von 15 % zugrunde zu legen. Des 
Weiteren ist das Bewertungsverfahren nach den 
Merkblättern DWA-A 102-1/BWK-A-3-1 und DWA-A 
102-2/BWK-A-3-2 durchzuführen). 

• Die schadlose Ableitung des Oberflächenwas-
sers ist bis zum Gewässer II. Ordnung nachzu-
weisen. 

11.21.  Für die Niederschlagsbeseitigung ist ein wasserrechtliches 
Verfahren erforderlich. Die entsprechenden Antragsunterla-
gen sind der unteren Wasserbehörde vorzulegen 

Eine wasserrechtliche Genehmigung wird von der Gemeinde bei der 
unteren Wasserbehörde gestellt werden. 

11.22.  In den Unterlagen wurde unter „Hinweise" Punkt 6 lediglich 
darauf verwiesen, dass die Einleitung von Oberflächenwas-
ser einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfe. Dieser Vor-
gehensweise wird seitens der Unteren Wasserbehörde nicht 
zugestimmt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der genannte Hinweis auf dem Plandokument dient lediglich dazu, 
auf die Genehmigungspflicht von Entwässerungsmaßnahmen hinzu-
weisen. 
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11.23.  Der Hinweis in den Unterlagen unter 9. „Oberflächenent-
wässerung" beschriebene Planung beinhaltet keinen Nach-
weis der Oberflächenentwässerung. Dieser Nachweis ist im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu erbringen 

Der Anregung wird entsprochen. 

Ein Entwässerungskonzept wird parallel zum Bebauungsplan erar-
beitet. Die ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers wird 
gewährleistet. 

Die Anhaben zur Oberflächenentwässerung in der Begründung 
werden zum Entwurf ergänzt 

11.24.  Die im Plangebiet sowie an das Plangebiet angrenzenden 
Gewässer sind in den Unterlagen deutlich darzustellen. Die 
zukünftige Unterhaltung dieser Gewässer ist sicherzustellen. 
Räumstreifen für die Unterhaltung sind vorzusehen (in erster 
Linie für die Regenwasserrückhaltebecken und Gewässer II. 

Ordnung). Im Bereich des Räumstreifens sind jegliche Be-
bauung (Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen usw.), Be-
pflanzungen sowie Ablagerungen und sonstige Anlagen 
auszuschließen. 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf § 6 „Beschränkun-
gen des Grundeigentums und besondere Pflichten der Mit-
glieder" der Satzung der Muhder Sielacht hin. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Plangebiet, sowie angrenzend an das Plangebiet befinden sich 
keine Gewässer II. und III. Ordnung, weshalb sie in der Planung 
nicht dargestellt sind. 
Zum Entwurf wird der nördliche Graben als Wasserfläche nach-
richtlich übernommen, soweit er innerhalb des Plangebiets ver-
läuft.  

11.25.  Das Plangebiet Ist an die Schmutzwasserkanalisation der 
Gemeinde Westoverledingen anzuschließen. Die Aufnah-
mekapazität der kommunalen Abwasserreinigungsanlage ist 
zu gewährleisten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Er ist im Rahmen des Oberflächenentwässerungskonzeptes sowie 
der wasserrechtlichen Genehmigung zu beachten. Hindernisse für 
den Planvollzug bestehen diesbezüglich nicht. 

11.26.  Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Vorlage, 
Prüfung und wasserrechtlicher Genehmigung des erforderli-
chen Oberflächenentwässerungskonzeptes erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11.27.  Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren 
Planverfahren zu beachten. 

Der Bitte wird entsprochen. 

Siehe hierzu die obigen Punkte. 
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12. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 25.09.2023 

 Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung ent-
sprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Inte-
resse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in 
Verbindung […]. 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer 
Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH  

• Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu be-
achten. 
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13. Ostfriesische Landschaft, Aurich vom 29.09.2023 

13.1.  Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der ar-
chäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

13.2.  Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archäo-
logische Kulturdenkmale (Boden- und Baudenkmale) festge-
stellt werden, sind diese unverzüglich der unteren Denkmal-
schutzbehörde oder uns zu melden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. 
Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517) 
in der derzeitig gültigen Fassung, n 13 und 14, wonach der 
Finder und der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet sind, Bo-
denfunde anzuzeigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis ist auf der Planzeichnung bereits vor-
handen. 
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14. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Aurich vom 01.09.2023 

14.1.  Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Beden-
ken, da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
nicht erwartet werden, wenn folgende Punkte beachtet wer-
den: 

 Aussagen zur Oberflächenentwässerung können 
derzeit noch nicht getroffen werden (Entwässerungs-
konzept liegt noch nicht vor). Eine ordnungsgemäße 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist je-
doch zu gewährleisten. Faktoren wie Klimawandel 
und Starkregenereignisse sind bei der Konzeption zu 
berücksichtigen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Entwässerungskonzept wird parallel zum Bebauungsplan erar-
beitet. Die ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers wird 
gewährleistet. 

Die Angaben zur Oberflächenentwässerung in der Begründung 
werden zum Entwurf ergänzt. 

14.2.  Stellungnahme als TÖB: 

Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I 
(Landeseigene Gewässer) und GB III (GLD) sind durch die 
Planungen nicht nachteilig betroffen 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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15. Deutsche Telekom Technik GmbH, Osnabrück vom 14.09.2023 

15.1.  Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleitplanung derzeit 
weder Anregungen noch Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

15.2.  Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädi-
gungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermie-
den werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekom-
munikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müs-
sen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten 
sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, 
dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeu-
gen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien der Telekom informie-
ren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beach-
ten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung sowie die Bauausführung und sind in 
diesem Rahmen zu beachten. 
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Ohne Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

16. Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, Emden vom 02.10.2023 

17. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee (WSV Bund), Emden vom 12.09.2023 

18. Wasserverband Hümmling, Werlte vom 14.09.2023 

19. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Hannover vom 31.08.2023 

20. BEB Erdgas und Erdöl GmbH (MEEG) und NEAG / ExxonMobil GmbH vom 01.09.2023 

 
 
 
 
Aufgestellt: 

Thalen Consult GmbH 

Neuenburg, den 07.11.2023 

 
i. A.  M. A. Gerke Galts 
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